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(Betreff)

Antrag zum TOP Krupp-Park im Krupp-Gürtel

hier: Landschaftsbauwerk

(Anrede/Einleitung)

Sehr geehrter Herr Dr. Mahler,
zur Beschlußvorlage der Verwaltung vom 4.8.2006, laufende Nr. 1594/2006, bitten wir um Beratung und Beschlussfassung des folgenden Antrags:



Beschlussvorschlag

1. Die Höhenentwicklung des Landschaftsbauwerkes Krupp-Park wird auf die im gültigen Bebauungsplan Nr. 4/04 festgelegten Vorgaben begrenzt.

2. Die Verwaltung wird gebeten, einen Bericht über die Bodenuntersuchungen im Bereich des künftigen Krupp-Parks, insbesondere im Bereich Helenenhöhe, vorzulegen und die Daten dieser Untersuchungen offen zu legen.

Dabei sind insbesondere folgende Fragen zu beantworten:

· Wer hat die Untersuchungen vorgenommen? In welchem Umfang sind wo Proben entnommen worden? Sind sie ausreichend?

· Welche Stoffe sind in welchen Konzentrationen im Boden gefunden worden?

· Welche Bodenwertrichtlinien sind bei den Untersuchungen zugrunde gelegt worden?

· Ist bei der Planung der Ablagerung des Bodenaushubs von Krupp-Boulevard und Thyssen-Krupp-Hauptverwaltung das Verschlechterungsverbot beachtet worden (verseuchter Boden darf nicht mit stärker verseuchtem Boden abgedeckt werden)?

· Wer haftet für mögliche späteren Schäden durch Bodenbelastungen, auch für mögliche Beeinträchtigungen des Grundwassers?

· Inwieweit ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt oder noch nötig?

3. Eine Verfüllung des verseuchten Bodenaushubs im Landschaftsbauwerk darf nur erfolgen, wenn Spätfolgen ausgeschlossen werden können. Eine Haftung der Stadt Essen für womöglich notwendige spätere Bodensanierungen ist insbesondere bei einem Ankauf von zusätzlichem Gelände für den Krupp-Park auszuschließen.

Begründung + Grußformel

Begründung: Durch die geplante zusätzliche Aufüllung des Geländes mit dem Bodenaushub des zukünftigen Thyssen-Krupp-Quartiers von ca. 120.000 m³ (das ist eine Mehrausfüllung von über 70 %) entsteht eine übermäßige Höhenentwicklung des Landschaftsbauwerkes Krupp-Park von bis zu 15,50 m über dem künftigen Krupp-Boulevard. Das entspricht der Höhe einer drei- bis viergeschossigen Bebauung, wobei die künftige Bepflanzung noch nicht berücksichtigt ist.

Hierdurch werden die verbleibenden ebenen Flächen im wesentlichen auf die Hauptwege in den Tälern zwischen den fünf Hügeln begrenzt und bieten nur noch wenig Entwicklungsmöglichkeiten für unterschiedliche erholungswirksame Nutzungsbereiche. Bei einer entsprechenden Höhenreduzierung der Hügel – vergleichbar mit dem Stadtgarten am Saalbau – entstehen viel mehr erholungswirksame Nutzungsmöglichkeiten für die Bevölkerung von Altendorf und der nördlichen Innenstadt.

Außerdem wird durch eine geringere Höhenentwicklung des Landschaftsbauwerkes die Gefahr der Ausschwemmung von Giftstoffen aus dem kontaminierten Füllboden reduziert.

Eine Berichterstattung zu den Bodenuntersuchungen und die Offenlegung der Daten ist sinnvoll und erforderlich, um spätere Gefahren besser einschätzen zu können. Daran sind auch Umweltinitiativen interessiert. Dass die Böden des Krupp-Gürtels hochbelastet sind, ist unbestritten. Die Aufgabe des Bauvorhabens auf der Helenenhöhe hängt offensichtlich mit solchen für eine Wohnbebauung zu starken Bodenbelastungen zusammen. Spätere Gefahren z.B. für das Grundwasser schließt auch die Vorlage der Verwaltung nicht aus.

Der Thyssen-Krupp-Konzern darf über die Verfüllung von Bodenaushüben nicht aus der Verantwortung für mögliche Spätfolgen seiner Altlasten oder der Sprengstoffrückstände aus dem II. Weltkrieg entlassen werden. Der hochbelastete Bodenaushub darf nur dann im Landschaftsbauwerk verfüllt werden, wenn Spätfolgen für die Nutzer des Parks, Anwohner/innen usw. ausgeschlossen werden können. Anderenfalls muß der Boden gereinigt bzw. entsorgt werden.

Gerade bei einem möglichen Kauf zusätzlichen Geländes sind spätere Haftungsfragen zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Giesecke


Bodo Urbat

Horst Beger

(Fraktionssprecherin)


(Umweltausschuß)
(Planungsausschuß)
















